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vom 9. Juli 2024

des Beschlusses Nr. 386/2021 des Gemeinsamendes Beschlusses Nr. 386/2021 des Gemeinsamen
EWR-AusschussesEWR-Ausschusses

Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses: 10. Dezember 2021
Inkrafttreten für das Fürstentum Liechtenstein: 1. August 2024

Aufgrund von Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes vom 17. April
1985, LGBl. 1985 Nr. 41, in der Fassung des Gesetzes vom 22. März 1995,
LGBl. 1995 Nr. 101, macht die Regierung im Anhang den Beschluss Nr.
386/2021 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses kund.
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AnhangAnhang

Beschluss des Gemeinsamen EWR-AusschussesBeschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 386/2021Nr. 386/2021

vom 10. Dezember 2021

zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleis-
tungen) des EWR-Abkommenstungen) des EWR-Abkommens

Der Gemeinsame EWR-Ausschuss -
gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum (im
Folgenden "EWR-Abkommen"), insbesondere auf Art. 98,

in Erwägung nachstehender Gründe:
1. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/356 der Kommission vom 13.

Dezember 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2015/2365 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungs-
standards zur genauen Festlegung der an Transaktionsregister zu mel-
denden Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften1 ist in das
EWR-Abkommen aufzunehmen.

2. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/357 der Kommission vom 13.
Dezember 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2015/2365 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungs-
standards für den Zugang zu den Einzelheiten von Wertpapierfinan-
zierungsgeschäften (SFT) in Transaktionsregistern2 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

3. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/358 der Kommission vom 13.
Dezember 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2015/2365 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungs-
standards für die Erhebung, die Überprüfung, die Aggregierung, den
Vergleich und die Veröffentlichung von Daten über Wertpapierfinan-
zierungsgeschäfte (SFT) durch Transaktionsregister3 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.
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4. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/359 der Kommission vom 13.
Dezember 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2015/2365 des
Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungs-
standards, in denen die Einzelheiten eines Antrags auf Registrierung
oder Ausweitung der Registrierung als Transaktionsregister festgelegt
werden4 ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.

5. Die Delegierte Verordnung (EU) 2019/360 der Kommission vom 13.
Dezember 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2015/2365 des
Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die Gebühren,
die den Transaktionsregistern von der Europäischen Wertpapier- und
Marktaufsichtsbehörde in Rechnung gestellt werden5 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

6. Die Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 der Kommission vom 13.
Dezember 2018 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im
Hinblick auf das Format und die Häufigkeit der Meldung der Einzel-
heiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften an Transaktionsregister
gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments
und des Rates und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 1247/2012 der Kommission im Hinblick auf die Verwendung von
Codes für die Meldung von Derivatekontrakten6 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

7. Die Durchführungsverordnung (EU) 2019/364 der Kommission vom 13.
Dezember 2018 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für
das Format von Anträgen auf Registrierung oder Ausweitung der Regis-
trierung als Transaktionsregister gemäss der Verordnung (EU) 2015/
2365 des Europäischen Parlaments und des Rates7 ist in das EWR-
Abkommen aufzunehmen.

8. Die Durchführungsverordnung (EU) 2019/365 der Kommission vom 13.
Dezember 2018 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards in
Bezug auf die Verfahren und Formate für den Austausch von Informa-
tionen zu Sanktionen, Massnahmen und Ermittlungen gemäss der Ver-
ordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates8

ist in das EWR-Abkommen aufzunehmen.
9. Anhang IX des EWR-Abkommens sollte daher entsprechend geändert

werden -

hat folgenden Beschluss erlassen:

Art. 1
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Anhang IX des EWR-Abkommens wird wie folgt geändert:
1. Unter Nummer 31bcb (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012

der Kommission) wird folgender Gedankenstrich angefügt:
"- 3201932019 RR 03630363: Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 der Kom-

mission vom 13. Dezember 2018 (ABl. L 81 vom 22.3.2019, S. 85)"
2. Nach Nummer 31bh (Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen

Parlaments und des Rates) wird Folgendes eingefügt:
"31bhb. 3201932019 RR 03560356: Delegierte Verordnung (EU) 2019/356 der Kom-

mission vom 13. Dezember 2018 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des
Rates durch technische Regulierungsstandards zur genauen
Festlegung der an Transaktionsregister zu meldenden Einzel-
heiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (ABl. L 81 vom
22.3.2019, S. 1)

31bhc. 3201932019 RR 03570357: Delegierte Verordnung (EU) 2019/357 der Kom-
mission vom 13. Dezember 2018 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des
Rates durch technische Regulierungsstandards für den Zugang
zu den Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(SFT) in Transaktionsregistern (ABl. L 81 vom 22.3.2019, S. 22)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkom-
mens mit folgender Anpassung:

Mit dem Ausdruck Mitglieder des ESZB wird neben seiner
Bedeutung in der Delegierten Verordnung auch auf die natio-
nalen Zentralbanken der EFTA-Staaten Bezug genommen.

31bhd. 3201932019 RR 03580358: Delegierte Verordnung (EU) 2019/358 der Kom-
mission vom 13. Dezember 2018 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des
Rates durch technische Regulierungsstandards für die Erhe-
bung, die Überprüfung, die Aggregierung, den Vergleich und
die Veröffentlichung von Daten über Wertpapierfinanzierungs-
geschäfte (SFT) durch Transaktionsregister (ABl. L 81 vom
22.3.2019, S. 30)

31bhe. 3201932019 RR 03590359: Delegierte Verordnung (EU) 2019/359 der Kom-
mission vom 13. Dezember 2018 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des
Rates durch technische Regulierungsstandards, in denen die
Einzelheiten eines Antrags auf Registrierung oder Ausweitung
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der Registrierung als Transaktionsregister festgelegt werden
(ABl. L 81 vom 22.3.2019, S. 45)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkom-
mens mit folgenden Anpassungen:
a) Art. 1 Abs. 2 wird wie folgt angepasst:

i) Nach den Wörtern "der ESMA" werden die Wörter "oder
gegebenenfalls der EFTA-Überwachungsbehörde" ein-
gefügt.

ii) Nach den Wörtern "die ESMA" werden die Wörter "oder
gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde" ein-
gefügt.

b) In Art. 14 Abs. 3 werden nach dem Wort "ESMA" die
Wörter "oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbe-
hörde" eingefügt.

c) In Art. 17 Bst. b werden die Wörter "welche den Rechtsvor-
schriften anderer EU-Mitgliedstaaten oder von Drittstaaten
unterliegen" durch die Wörter "welche dem EWR-
Abkommen oder den Rechtsvorschriften von Drittstaaten
unterliegen" ersetzt.

d) In Art. 27 werden nach dem Wort "ESMA" die Wörter "oder
gegebenenfalls der EFTA-Überwachungsbehörde" einge-
fügt.

31bhf. 3201932019 RR 03600360: Delegierte Verordnung (EU) 2019/360 der Kom-
mission vom 13. Dezember 2018 zur Ergänzung der Verord-
nung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des
Rates in Bezug auf die Gebühren, die den Transaktionsregistern
von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde
in Rechnung gestellt werden (ABl. L 81 vom 22.3.2019, S. 58)

Die Delegierte Verordnung gilt für die Zwecke dieses Abkom-
mens mit folgenden Anpassungen:
a) In Art. 9 Abs. 2 werden nach dem Wort "ESMA" die Wörter

"oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbehörde"
eingefügt.

b) In Art. 10 Abs. 2 werden nach dem Wort "ESMA" die
Wörter "oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbe-
hörde" eingefügt.

c) Art. 12 wird wie folgt angepasst:
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i) In Abs. 1 werden die Wörter "ausschliesslich von der
ESMA" durch die Wörter "ausschliesslich von der
ESMA oder - bei in den EFTA-Staaten niedergelas-
senen Transaktionsregistern - von der EFTA-Überwa-
chungsbehörde" ersetzt.

ii) In Abs. 2 werden nach dem Wort "ESMA" die Wörter
"oder gegebenenfalls die EFTA-Überwachungsbe-
hörde" eingefügt.

d) Im Anhang werden in Teil 2 Abs. 3 Unterabs. 4 und Abs. 4
nach dem Wort "ESMA" die Wörter "oder gegebenenfalls
der EFTA-Überwachungsbehörde" eingefügt."

31bhg. 3201932019 RR 03630363: Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 der
Kommission vom 13. Dezember 2018 zur Festlegung techni-
scher Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und
die Häufigkeit der Meldung der Einzelheiten von Wertpapierfi-
nanzierungsgeschäften an Transaktionsregister gemäss der Ver-
ordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des
Rates und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU)
Nr. 1247/2012 der Kommission im Hinblick auf die Verwen-
dung von Codes für die Meldung von Derivatekontrakten (ABl.
L 81 vom 22.3.2019, S. 85)

31bhh. 3201932019 RR 03640364: Durchführungsverordnung (EU) 2019/364 der
Kommission vom 13. Dezember 2018 zur Festlegung techni-
scher Durchführungsstandards für das Format von Anträgen
auf Registrierung oder Ausweitung der Registrierung als Trans-
aktionsregister gemäss der Verordnung (EU) 2015/2365 des
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 81 vom
22.3.2019, S. 125)

31bhi. 3201932019 RR 03650365: Durchführungsverordnung (EU) 2019/365 der
Kommission vom 13. Dezember 2018 zur Festlegung techni-
scher Durchführungsstandards in Bezug auf die Verfahren und
Formate für den Austausch von Informationen zu Sanktionen,
Massnahmen und Ermittlungen gemäss der Verordnung (EU)
2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L
81 vom 22.3.2019, S. 128)"

Art. 2

Der Wortlaut der Delegierten Verordnungen (EU) 2019/356, (EU)
2019/357, (EU) 2019/358, (EU) 2019/359 und (EU) 2019/360 sowie der
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Durchführungsverordnungen (EU) 2019/363, (EU) 2019/364 und (EU)
2019/365 in isländischer und norwegischer Sprache, der in der EWR-Beilage
des Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht wird, ist verbind-
lich.

Art. 3

Dieser Beschluss tritt am 11. Dezember 2021 in Kraft, sofern alle Mittei-
lungen nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens vorliegen, oder am Tag
des Inkrafttretens des Beschlusses des Gemeinsamen EWR-Ausschusses
Nr. 385/2021 vom 10. Dezember 20219, je nachdem, welcher Zeitpunkt der
spätere ist.10

Art. 4

Dieser Beschluss wird im EWR-Abschnitt und in der EWR-Beilage des
Amtsblattes der Europäischen Union veröffentlicht.

Geschehen zu Brüssel am 10. Dezember 2021.

(Es folgen die Unterschriften)
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